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1. Einleitung

1.1 Ansätze und Fragestellungen

Der Deutsche Bund wurde auf dem Wiener Kongress 1815 als 
Verbund der Nachfolgeterritorien des Heiligen Römischen Reichs 
gegründet, um die innere und äußere Sicherheit Deutschlands und 
die Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der deutschen Staaten zu 
erhalten. Der Bund nahm in der nachnapoleonischen Wiener Frie-
densordnung damit eine »doppelte Sicherungsrolle« ein, indem er 
den politisch fragilen mitteleuropäischen Raum durch Kräebünde-
lung nach außen absichern und durch Kooperation und Koordina-
tion nach innen stabilisieren sollte.1 Dabei wird kein Thema so sehr 
mit dem Deutschen Bund in Verbindung gebracht wie die unter 
Schlagworten wie »Demagogenverfolgung«, »Restauration« oder 
»System Metternich« geläufigen Auseinandersetzungen zwischen 
der im frühen 19. Jahrhundert aueimenden national-liberalen 
Bewegung und den auf Stabilisierung bedachten politischen Eliten 
in der Phase bis zur Revolution von 1848, dem »Vormärz«.2 Dies geht 
so weit, dass die insgesamt eher stiefmütterlich behandelte Bundes-
geschichte weitgehend hierauf reduziert wird.3 Die nähere Beschäf-
tigung mit diesem Themenkomplex zeigt aber schnell, wie wenig 

1 Gruner, Deutscher Bund, S. 26.
2 Der Begriff »Vormärz« wird als Epochenbezeichnung nicht einheitlich 

verwendet. In einer engeren Verwendung bezeichnet er die Phase zwischen 
den europäischen Revolutionsjahren 1830 und 1848, während die Phase zwi-
schen dem Wiener Kongress 1815 und 1830 als »Restauration« bzw. »Restaura-
tionszeit« bezeichnet wird. So wie er hier verwendet wird, bezeichnet der Begriff
in einem weiteren Sinne den Zeitraum zwischen 1815 und 1848 und impliziert 
damit eine Forschungsperspektive, die weniger auf Ereignisse und kurzfristige 
Entwicklungen als auf mittel- bis langfristige Prozesse abzielt (vgl. Hardtwig, 
Vormärz, S. 7 f.; Langewiesche, Europa, S. 1ff.).

3 Für einen Forschungsüberblick siehe: Müller, Deutscher Bund, S. 51ff.; 
Seier, Forschungsproblem.



über die »restaurative« Bundespolitik eigentlich bekannt ist. Jürgen 
Müller führt zusammenfassend aus:

»Insgesamt gesehen führt der Überblick über die historische For-
schung zur reaktionären Politik des Deutschen Bundes zu dem 
Ergebnis, dass die so scheinbar eindeutigen Urteile auf einer relativ 
brüchigen Grundlage beruhen. Viele Aspekte der Bundestätigkeit 
auf diesem Gebiet sind nicht besonders intensiv erforscht. Über die 
konkrete Umsetzung der in Frankfurt beschlossenen Maßnahmen 
in den einzelnen Staaten ist noch wenig bekannt. Das Verhältnis 
zwischen der Restaurationspolitik des Bundes und derjenigen der 
Einzelstaaten ist nur selten thematisiert worden. Manches deutet 
indessen darauf hin, dass die Rolle des Deutschen Bundes im 
›System‹ der Restauration bzw. der Reaktion differenzierter beur-
teilt werden muss, als es das Gros der Forschung tat und bis heute 
tut.«4

Ausgehend von diesen Beobachtungen ist es das Hauptziel der 
Arbeit, die Politik des Deutschen Bundes gegen Dissidenz bzw. 
politische Kriminalität im Vormärz aus einer möglichst ganzheit-
lichen Perspektive zu rekonstruieren und zu analysieren und dabei 
normativ-institutionelle, diskursive und praktische Aspekte einzube-
ziehen. Dieser Themenkomplex wird in der Regel als »Reaktions-
politik«, »Restaurationspolitik« und »Repressionspolitik« bezeichnet. 
Im Blick auf Ziele und Inhalte werden diese Bezeichnungen weitge-
hend synonym und unsystematisch, als Epochenbezeichnungen teil-
weise aber abgrenzend gebraucht. Restaurationspolitik meint dann 
die Maßnahmen zwischen dem Wiener Kongress 1815 und dem 
europäischen Revolutionsjahr 1830, Repressionspolitik zwischen 
1830 und der Revolution von 1848 und Reaktionspolitik nach 
1848. Restauration, Repression und Reaktion sind jedoch problema-
tische Forschungsperspektiven, da es sich um zeitgenössische Kampf-
begriffe handelt, die die Maßnahmen des Bundes eindimensional als 
rückwärtsgewandt und illegitim etikettieren.5 Die An- und Über-
nahme dieser Perspektive erschwert eine strukturelle Analyse und 
historiographische Einbettung der Bundespolitik, da dynamische, 
integrative und progressive Züge von vornherein ausgeschlossen 

4 Müller, Deutscher Bund, S. 67.
5 Zur Begriffsgeschichte siehe: Fenske, Restauration; Kondylis, Reaktion.

2 Kapitel 1



werden.6 Für eine Beibehaltung dieser Terminologien spricht ledig-
lich das Argument der historiographischen Verständlichkeit, das hier 
aber nicht geteilt wird.7 Für eine wertfreie Annäherung an die 
Bundespolitik bzw. eine neue wissenschaliche Perspektive ist auch, 
vielleicht sogar besonders, eine sprachliche Emanzipation essentiell, 
da sich immer wieder beobachten lässt, dass die Beibehaltung über-
kommener Begrifflichkeiten – trotz aller Reflexion – zum Fortleben 
der mit ihnen verbundenen Wertungen führt.8 Aus diesem Grund 
wird in dieser Untersuchung weitgehend auf sie verzichtet.

Die Hauptschwierigkeit bei der Beschäigung mit dem Deutschen 
Bund liegt darin, dass es sich um kein zentralisiertes und einiger-
maßen kohärentes, mit einem modernen Nationalstaat vergleich-
bares politisches Gebilde handelte, das vom Zusammenspiel des 
Bundes, der Bundesstaaten und – trotz fortgeschrittener Staatsbil-
dung – relativ eigenständig und selbstbewusst agierender Mittel- und 
Unterbehörden geprägt war. Eine in diesem Zusammenhang immer 
wieder aufgegriffene Frage ist, ob es sich beim Deutschen Bund um 
einen »Bundesstaat« oder einen »Staatenbund« handelte. Hier hat 
sich in der spezialisierten Bundeshistoriographie die differenzierte 
Sichtweise durchgesetzt, den Deutschen Bund als einen Staatenbund 
mit bundesstaatlichen Elementen zu beschreiben.9 Trotzdem bleiben 
derartige Typologisierungen problematisch. Denn auch die Formel 
vom Staatenbund mit staatenbündischen Elementen misst den Bund 
an staatsrechtlichen Kategorien, denen er kaum gerecht werden 
kann. In diesem Sinne beschrieb Gustav Struve den Deutschen Bund 
schon 1846 mit klar pejorativer Konnotation als staatsrechtlichen 
»Zwitter«, eine Bewertung, die auch von modernen Autoren aufge-
griffen wird.10 Sinnvoller erscheint es, den Deutschen Bund – ähn-

6 Vgl. Hahn / Berding, Reformen, S. 127 f.; Müller, Reaktion, S. XVII; Zer-
back, Reformpläne, S. XXXff.

7 So etwa: Zerback, Reformpläne, S. XXX.
8 Vgl. Siemann, Stratege, S. 869ff.
9 Zusammenfassend: Treichel, Entstehung, S. XIVf. Anderer Auffassung: 

Kotulla, Verfassungsgeschichte, S. 329 f.
10 Struve, Öffentliches Recht (Teil 2), S. 288. Diese Bewertung wird beispiels-

weise aufgegriffen von: Stolleis, Öffentliches Recht, S. 76.
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lich wie dies beim Alten Reich schon praktiziert wird11 – wertneutral 
als rechtliches und politisches »Mehrebenensystem« eigener Art zu 
konzipieren.12 Unter einem Mehrebenensystem wird dabei recht 
allgemein ein politisches System verstanden, in dem Kompetenzen 
und Ressourcen auf unterschiedliche territoriale Einheiten verteilt 
sind, die durch Normen, Institutionen und Verfahren miteinander 
verbunden sind.13 Es handelt es sich also um ein analytisches System-
verständnis und nicht um ein empirisches, wie es etwa in der die 
Bundesforschung lange dominierenden Vorstellung vom »System 
Metternich« zu Ausdruck kommt.14 Der Deutsche Bund wird dem-
nach als System aufeinander bezogener politischer Ebenen mit unter-
schiedlichen Funktionen und Kompetenzen verstanden, in dem die 
gesamtdeutsche, durch die Bundesversammlung repräsentierte Ebe-
ne nicht hierarchisch übergeordnet war bzw. die »Regierungsebene« 
bildete. Vielmehr stand sie in einem komplementären Verhältnis zur 
Ebene der Einzelstaaten, indem hier vor allem sicherheitspolitische 
Kompetenzen angelagert waren, die den Bundesverband als Ganzes 
betrafen, und hatte darüber hinaus eine wichtige Funktion als 
Kommunikations- und Informationsforum.15

Ausgehend von dieser Konstellation sorgte die Tatsache, dass die 
verschiedenen in den deutschen Staaten auommenden dissidenten 
Gruppen entsprechend ihres gesamtdeutschen, teilweise sogar euro-
päischen Bezugsrahmens ihre Aktions- und Kommunikationsradien 
rasch über die Innen- und Außengrenzen des Bundes hinwegspann-
ten, dafür, dass es innerhalb des Bundessystems nicht nur »horizon-
tal« zu Interaktionen und Kollisionen zwischen den Bundesstaaten, 
sondern auch »vertikal« zu Überschneidungen der Kompetenzberei-
che des Bundes und der Bundesstaaten kam. Diese konnte aber nicht 
hierarchisch, sondern nur im Verbund gelöst werden. Seit dem 
europäischen Revolutionsjahr 1830 und der allmählichen Durch-
setzung des politischen Asyls in Westeuropa verlagerten sich die 

11 Vgl. Härter, Legal System; Stollberg-Rilinger, Heiliges Römisches Reich, 
S. 116ff.

12 Vgl. Gruner, Deutscher Bund, S. 10.
13 Vgl. Benz, Mehrebenensysteme, S. 17 f.
14 Vgl. Kapitel 1.1, S. 10.
15 Vgl. Gruner, Deutscher Bund, S. 10 f.
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Aktivitäten der deutschen Opposition zudem zunehmend ins 
benachbarte Ausland, so dass es darüber hinaus vermehrt zu Inter-
aktionen mit außerdeutschen Staaten kam, die das Bundessystem 
überlagerten.16

Diese mehrdimensionale und komplexe Gemengelage bedarf 
eines analytischen Zugangs, der die üblicherweise separiert betrach-
teten politischen Ebenen des Deutschen Bundes überspannt und 
miteinander verknüp.17 Zudem sollen Rekonstruktion und Analyse 
der relevanten sicherheitspolitischen und strafrechtlichen Normen, 
Diskurse und Praktiken des Deutschen Bundes an übergreifenden 
Zugängen und Fragestellungen ausgerichtet werden. Durch das so 
gebildete heuristische Gerüst soll es möglich werden, die bundesge-
schichtlichen Entwicklungen aus der Perspektive breiterer histori-
scher Prozesse erklär- und nutzbar zu machen. Als vielversprechender 
Zugang erscheint dabei die Frage nach der Rolle von »Sicherheit«. 
Hierunter wird eine sich seit dem 18. Jahrhundert allmählich aus-
formende politische Leit- und Legitimationsgröße verstanden, deren 
Gegenstand der Schutz von Staat und Gesellscha vor inneren und 
äußeren Bedrohungen und Gefahren ist.18 In der neueren »Sicher-
heitsgeschichte« wird Sicherheit dabei nicht als objektive und kon-
stante, sondern als eine abstrakte und dynamische Größe beschrie-
ben, die sich in spezifischen Diskursen, Normen und Praktiken der 
Sicherheitsproduktion und -kommunikation manifestiert.19 Hiervon 
ausgehend kann die antioppositionelle Sicherheitspolitik im Deut-
schen Bund aus einer strukturgeschichtlichen Perspektive auch als 
transnationales »Sicherheitsregime« beschrieben werden.20 Unter 
einem »Regime« wird allgemein ein sektoral eingrenzbares Bündel 
von Normen, Diskursen und Praktiken verstanden, die der Bewälti-

16 Vgl. Reiter, Asyl, S. 81ff.
17 Vgl. Hofmann, Universitätspolitik, S. 20ff.; Hofmann, Suprastaatlichkeit, 

S. 139ff.
18 Vgl. Conze, Sicherheit; Härter, Sicherheit und gute Policey.
19 Vgl. Conze, Securitization; Conze, Sicherheit als Kultur; Graaf / Zwierlein, 

Historicizing Security; Härter, Sicherheit und gute Policey; Zwierlein, Sicher-
heitsgeschichte.

20 Vgl. Graaf / Zwierlein, Historicizing Security, S. 51ff.; Härter, Formierung.
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gung eines spezifischen transnationalen Problem- oder Regelungs-
felds dienen.21 Das Konzept des »Regimes« unterscheidet sich ent-
sprechend vom oben eingeführten »Mehrebenensystem« darin, dass 
der Zugang zum Forschungsobjekt nicht über ein politisches Gebil-
de, sondern über ein Problemfeld erfolgt. Damit liegt der Fokus der 
»Regime-Perspektive« stärker auf Dynamiken, Interaktionen und 
Kollisionen in konkreten Situationen und Themenfeldern, während 
der Fokus bei der »Mehrebenen-Perspektive« eher auf den allge-
meinen politischen Binnenstrukturen oder, aus einer eher rechts-
historischen Perspektive, auf dem Verfassungssystem liegt. Dennoch 
ergänzen sich beide Ansätze, indem im Fall des Deutschen Bundes 
durch die Analyse eines zentralen Problemfelds der Bundespolitik 
auch allgemeinere Aussagen über seine Funktionsweisen generiert 
werden können. Angesichts der komplexen politischen Strukturen 
des Bundes erscheint diese Methode als besonders aussichtsreich, da 
das Bundessystem gerade im Blick auf die politische Praxis kaum als 
Ganzes, sondern nur ausschnittsweise erschließbar ist.

Stimuliert durch die veränderten politischen Rahmenbedingun-
gen seit dem Wiener Kongress lässt sich in der ersten Häle des 19. 
Jahrhunderts die Formierung mehrerer solcher als Regime beschreib-
barer Interaktions- und Kooperationsverdichtungen beobachten, die 
sich im Blick auf Intensität, Stabilität, Institutionalisierung und 
Verrechtlichung jedoch erheblich unterschieden.22 Dieser Prozess 
verlief nicht eindimensional und linear. Vielmehr fand er in Schüben 
und synchron auf verschiedenen zwischenstaatlichen Interaktions-
ebenen statt und war durch ambivalente Ordnungsinteressen moti-
viert. Insbesondere stand er im Spannungsfeld von nationaler Sou-
veränität, internationaler Sicherheits- und Wohlfahrtsinteressen 
sowie zivilgesellschalicher Forderungen. Ein wesentliches Struktur-
merkmal war dabei der »transnationale« Charakter dieser Regime-
formierungen, wobei es wichtig ist zu erklären, was hiermit gemeint 

21 Zum Regime-Ansatz siehe einführend etwa: Dülffer, Recht, S. 182ff.; 
Wesel, Internationale Regime.

22 Beispiele sind etwa die verkehrspolitische Kooperation der Anrainerstaaten 
des Rheins oder das sich in mehreren bilateralen Konferenzen manifestierende 
»Konzert der Großmächte«, das europäische Friedens- und Konfliktmanagement. 
Siehe hierzu: Schulz, Normen; Thiemeyer / Tölle, Supranationalität.
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ist, denn eine einheitliche geschichtswissenschaliche Definition von 
»Transnationalität« existiert nicht. Sehr allgemein lassen sich folgen-
de Verwendungen beschreiben, die aber nicht zwangsläufig wider-
sprüchlich sind, sondern in denen eher unterschiedliche Forschungs-
interessen und methodische Funktionen zum Ausdruck kommen:
– Zunächst wird unter »Transnationaler Geschichte« eine For-

schungsperspektive verstanden, die insbesondere durch Ver-
gleichs- und Transferanalysen versucht, nationale Deutungen 
und Zugänge zu überwinden;

– weiterhin werden in enger Anlehnung an die Politik- und Rechts-
wissenschaen mit »transnational« grenzübergreifend agierende 
nichtstaatliche Akteure oder ihre Aktivitäten klassifiziert;

– wohl am häufigsten wird »transnational« aber allgemein zur 
Beschreibung grenzübergreifender Interaktionen und Strukturen 
verwendet. In diesem Fall sind kaum theoretische und methodi-
sche Implikationen erkennbar.23

In einer anderen Verwendung oder besser Gewichtung, die auch hier 
relevant ist, charakterisiert »transnational« dagegen grenzübergrei-
fende Interaktionen unter den Voraussetzungen von »Nationalstaat-
lichkeit« und den hiermit verbundenen kulturellen, sozialen, öko-
nomischen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die 
sich während der »Sattelzeit« ausbildeten.24 Diese Verwendung hat 
also sowohl eine periodisierende als auch eine analytische Dimen-
sion. Prozesse und Interaktionen innerhalb des politischen Systems 
des Deutschen Bundes als »transnational« zu bezeichnen mag durch-
aus irritieren, da der Bund traditionell nicht nur als Gegenmodell, 
sondern sogar als Gegenspieler eines deutschen Nationalstaats dar-
gestellt wird, als dessen Fragmente die deutschen Einzelstaaten 
gelten. Diese Sichtweise deckt sich aber nicht mit dem mittlerweile 
weitgehend konsensuellen, konstruktivistisch geprägten Nationsver-
ständnis. Hierbei sind vor allem zwei Punkte von Bedeutung:

23 Zu den verschiedenen Verwendungen und der Geschichte des Begriffs 
oder des Konzepts »Transnationalität« siehe einführend und zusammenfassend 
z. B.: Osterhammel, Transnationale Gesellschasgeschichte; Patel, Transnationale 
Geschichte; Saunier, Transnational.

24 Siehe z. B.: Hadler / Middell, Transnationalisierung, S. 21ff.; Löhr, Trans-
nationale Geschichte; Patel, Jenseits der Nation, S. 44ff.
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– Erstens: Nationen sind keine zeitlosen und statischen Größen, 
sondern das Ergebnis komplexer und dynamischer Aushandlungs-
prozesse, deren Gegenstand die Konstruktion kollektiver Identitä-
ten ist. Diese stützen sich distinktiv auf Größen wie Ethnie, 
Religion, Kultur, Sprache, Recht oder politische Organisation.

– Zweitens: Das Konzept der »Nation« ist seit dem 18. Jahrhundert 
eng mit dem Prozess der »Staatsbildung« verflochten, indem es 
einerseits staatliche Abgrenzung nach außen und Vereinheitli-
chung nach innen rechtfertigte, andererseits durch derartige 
Prozesse überhaupt erst implementiert und konstruiert wurde.25

Aus dieser Perspektive bestanden zwischen dem Wiener Kongress 
und der Reichsgründung nicht einfach nur mehrere deutsche »Staa-
ten«, sondern mehrere deutsche »(National-)Staaten«, die sich sym-
bolisch, administrativ und vor allem rechtlich konstituierten.26 Dass 
es parallel eine vor allem kulturell und sprachlich begründete, aber 
auch aus der Tradition des Alten Reiches herrührende Vorstellung 
einer gesamtdeutschen Nation und die Forderung eines deutschen 
Nationalstaats gab, steht hierzu nicht im Widerspruch. Denn gerade 
dass es multiple Identitäten und miteinander konkurrierende 
Nationskonzepte gab, belegt ihren diskursiven und dynamischen 
Charakter.

Aus dieser Perspektive handelte es sich bei den Mitgliedern des 
Deutschen Bundes also um vollwertige Nationalstaaten, deren »trans-
nationale« Beziehungen das Bundessystem prägten. Es bleibt den-
noch die Schwierigkeit, dass durch die verschiedenen Deutungs-
ebenen von »Transnationalität« und die traditionell andere Verwen-
dung des Nationsbegriffs leicht Missverständnisse entstehen können. 
Trotzdem sollte bei der Analyse der Beziehungen innerhalb des 
Deutschen Bundes nicht hierauf verzichtet werden.27 Denn hiermit 
erkennt man den vermeintlichen Vorrang eines gesamtdeutschen 
Nationalstaats nicht nur implizit an, darüber hinaus erweckt dieses 

25 Siehe hierzu einführend und zusammenfassend z. B.: Breuilly, Oxford 
Handbook; Osterhammel, Verwandlung, S. 580ff.; Kunze, Nation; Reinhard, 
Staatsgewalt, S. 440ff.; Weichlein, Nationalbewegungen.

26 Vgl. Fahrmeir, Nation, S. 69ff.; Fahrmeir, Paßwesen; Green, Fatherlands; 
Hanisch, Fürst.

27 So etwa: Hofmann, Suprastaatlichkeit, S. 139ff.; Hofmann, Universitäts-
politik, S. 20ff.
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Vorgehen den Eindruck, es hätte sich bei den Mitgliedern des 
Deutschen Bundes nicht um vollsouveräne Staaten gehandelt. Dabei 
war es so, dass das politische System des Deutschen Bundes gerade auf 
der nationalen Souveränität der Bundesstaaten fußte, die das Bundes-
system nicht nur legitimierten und gestalteten, sondern ihm durch 
transnationale Aktivitäten erst Tiefe verliehen. Dass die deutschen 
Staaten wesentliche Souveränitätsrechte auf den Bund übertragen 
hatten, schränkte ihre nationale Souveränität vielleicht faktisch ein. 
Trotzdem war diese als Leitgröße für ihr Selbstverständnis und ihre 
wechselseitige Wahrnehmung grundlegend.

Der Gegenstand des im Folgenden als »Bundesregime« bezeichne-
ten transnationalen Sicherheitsregimes zum Schutz der inneren 
Sicherheit des Bundes war politische Dissidenz bzw. »Politische 
Kriminalität«. Unter Politischer Kriminalität wird weder eine straf-
rechtstheoretische Figur noch ein phänomenologisch ableitbarer 
Verbrechenstyp verstanden, sondern ein in historischer Perspektive 
diachron und synchron variables Konstrukt, durch das in sicherheits-
politischen Diskursen Handlungen etikettiert wurden, die im weites-
ten Sinne als Bedrohung oder Angriff auf Gesellscha und politische 
Ordnung verstanden wurden.28 Damit weicht diese Untersuchung 
vordergründig von der unter Deutungskategorien wie »Nation«, 
»Liberalismus«, »Sozialismus«, »Parlamentarismus« oder »Demokra-
tie« üblichen positiven Darstellung der Opposition des Vormärz ab. 
Dieses Bild soll aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden, 
auch wenn die selektive Hervorhebung und Inszenierung konform 
erscheinender Aspekte und die Vorstellung einer stringent agierenden 
Freiheits- oder Demokratiebewegung problematisch sind.29 Viel-
mehr folgt die Arbeit einem »historisch-konstruktivistischen 
Ansatz«,30 der sich an dem in der »Historischen Kriminalitätsfor-
schung« etablierten »Etikettierungsansatz« bzw. »labeling approach« 

28 Vgl. Blasius, Politische Kriminalität, S. 10ff.; Härter / Graaf, Majestätsver-
brechen, S. 4; Ingraham, Political Crime, S. 3ff.; Rustemeyer, Majestätsverbre-
chen, S. 7ff.; Schwerhoff, Historische Kriminalitätsforschung, S. 70ff.

29 Vgl. Behringer, Tambora, S. 237; Fenske, Hambacher Fest; Wolfrum, Ge-
schichte als Waffe, S. 90ff.; Lönnecker, Wachensturm; Siemann, Stratege, 
S. 869ff.

30 Härter / Graaf, Majestätsverbrechen, S. 4.
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